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Nr. 104 Oö. Abfallwirtschaftsplan 1999

Nr. 104

V e r o r d n u n g

der Oö. Landesregierung, mit der ein
Abfallwirtschaftsplan für das ganze Landesgebiet

erlassen wird 
(Oö. Abfallwirtschaftsplan 1999)

Auf Grund des § 41 i.V.m. § 46 Abs. 12 des Oö. Abfall-
wirtschaftsgesetzes 1997 (Oö. AWG 1997), LGBl. Nr. 86,
in der Fassung der Landesgesetze LGBl. Nr. 18/1998 und
LGBl. Nr. 54/1999 wird verordnet:

§ 1
Geltungsbereich

(1) Der Oö. Abfallwirtschaftsplan regelt die Maßnah-
men zur Erreichung der Ziele (§ 3 Oö. AWG 1997) der
Abfallwirtschaft in Oberösterreich unter Beachtung der
Grundsätze für die Lagerung, Sammlung, Abfuhr, Beför-
derung und Behandlung von nicht gefährlichen Abfällen
(§ 4 Oö. AWG 1997).

(2) Soweit der Oö. Abfallwirtschaftsplan Regelungen
hinsichtlich Altstoffe enthält, gilt er nur soweit, als nicht
bereits bundesrechtliche Vorschriften bestehen. 

§ 2

Bestandsaufnahme, aktuelle Entwicklungen

(1) Der Oö. Abfallwirtschaftsplan geht von der in der
Anlage zu dieser Verordnung dargestellten Bestandsauf-
nahme der abfallwirtschaftlichen Gegebenheiten in
Oberösterreich aus. Diese Anlage enthält weiters eine
Beschreibung der aktuellen Entwicklungen und Tenden-
zen der Abfallwirtschaft in Oberösterreich. 

(2) Die Darstellungen in der Anlage gliedern sich nach
folgenden Punkten:

1. Bestehende Abfallbehandlungsanlagen 
2. Bestehende Sammeleinrichtungen 

3. Abfallmengen des Jahres 1998
4. Entwicklung der Abfallmengen im Zeitraum 1985 bis

1998

5. Abfallanalysen ("Restmüllanalysen") 1998/99 
6. Mindestsammelmengen für Altpapier und Altkarton und

für das Sammelsystem Biotonne

7. Darstellung der bestehenden Anlagenkapazitäten für
die Behandlung von Hausabfällen, sperrigen Abfällen,
sonstigen Abfällen und biogenen Abfällen zur Abschät-
zung des Anlagenbedarfes.

§ 3 

Ziel der Abfallvermeidung

Die größtmögliche Verringerung der jährlichen Ge-
samtmenge und der Schadstoffgehalte der anfallenden
Abfälle durch Mitwirkung von jedermann wird angestrebt
(quantitative und qualitative Abfallvermeidung).

§ 4
Ziele der Abfallverwertung

(1) Bei der Sammlung von Altpapier und Altkarton ist in
den einzelnen Bezirken eine Mindestsammelmenge
(Richtwert für die Summe der Sammelmenge im jeweili-
gen Bezirk) entsprechend den Werten für das Sammel-
potential der Tabelle in der Anlage (§ 2) anzustreben bzw.
zu erhalten.

(2) Bei der Sammlung biogener Abfälle ist in den ein-
zelnen Bezirken eine Mindestsammelmenge (Richtwert
für die Summe der Sammelmengen in den Gemeinden
des Bezirkes) entsprechend den Werten für das Sam-
melpotential der Tabelle in der Anlage (§ 2) anzustreben.
Ferner ist eine größtmögliche Verwertung als Kompost
anzustreben.

(3) Durch die Trennung und Aufbereitung von Abfällen
aus dem Bauwesen und natürlichem Bodenmaterial
gemäß § 2 Abs. 4 Z. 5 lit. a und c Oö. AWG 1997 ist für
mineralische und sonstige Abfälle aus dem Bauwesen
eine stoffliche Verwertung, bei aussortiertem Altholz eine
thermische Verwertung anzustreben. Insbesondere ist
zur Unterstützung der Verwertung von Abfällen aus 
dem Bauwesen und von natürlichem Bodenmaterial eine
Nutzung von Informationssystemen der Bauwirtschaft,
wie z.B. der Recycling-Börse-Bau, anzustreben.

§ 5
Ziele für die Behandlung der von den Gemeinden

gesammelten Abfälle

(1) Die Behandlung der von den Gemeinden gesam-
melten Hausabfälle, sperrigen Abfälle und haushaltsähn-
lichen Gewerbeabfälle soll in der Art und Weise von den
Bezirksabfallverbänden und Städten mit eigenem Statut
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selbst oder von Dritten im Auftrag durchgeführt werden,
dass eine den geltenden Vorschriften entsprechende län-
gerfristige Entsorgung gesichert ist (Entsorgungssicher-
heit).

(2) Bei der Auswahl der Behandlungsverfahren und bei
der Behandlung der Abfälle selbst ist die niedrigst mögli-
che Emission der Gase anzustreben, die den Treibhaus-
effekt der Atmosphäre verstärken oder einen Beitrag zur
Zerstörung der Ozonschicht in hohen Luftschichten lei-
sten (Klimaschutz).

§ 6
Grundsätze der Abfallbehandlung

(1) Die Bezirksabfallverbände und Städte mit eigenem
Statut haben unter Berücksichtigung von vergaberechtli-
chen Bestimmungen und gemeinschaftsrechtlichen Vor-
gaben die in ihrem Bereich anfallenden Abfälle einer der
am nächsten gelegenen geeigneten Behandlungsanlage
zuzuführen.

(2) Überregionale Maßnahmen gemäß § 41 Abs. 2 
Z. 4 Oö. AWG 1997 sind solche, deren Bedeutung über
die Grenzen eines Bezirksabfallverbandes bzw. einer
Stadt mit eigenem Statut hinausgeht und deren wirt-
schaftliche Behandlung eine Zusammenarbeit mehrerer
Bezirksabfallverbände nahelegt. Insbesondere können
als überregionale Maßnahmen gegebenenfalls die Ver-
wertung der gesammelten Altstoffe sowie die Behandlung
der von den Gemeinden gesammelten Abfälle angesehen
werden.

(3) Zur kostengünstigen und gebührenschonenden
Erledigung überregionaler Maßnahmen sind Zweckver-
bände gemäß § 17 Oö. AWG 1997 zu bilden.

§ 7
Fortschreibung des Oö. Abfallwirtschaftsplanes

(1) Die nach dem Oö. AWG 1997 zuständigen Rechts-
träger haben der Landesregierung entsprechend den
nach dem Oö. AWG 1997 zugewiesenen Aufgabenberei-
chen gemäß § 41 Abs. 3 Oö. AWG 1997 Angaben und
Unterlagen zu nachfolgenden Punkten zur Verfügung zu
stellen:

1. Gemeinden bzw. Städte mit eigenem Statut: 

a) Die Mengen der im Gemeindegebiet gesammelten
Hausabfälle, sperrigen Abfälle, haushaltsähnlichen
Gewerbeabfälle und biogenen Abfälle;

b) Art und Umfang der dafür eingerichteten Sammel-
systeme;

c) Name und Adresse der mit der Sammlung und
Behandlung der unter lit. a angeführten Abfälle
beauftragten Dritten;

d) als Betreiber oder Rechtsträger einer Abfallbehand-
lungsanlage getrennt nach Standort und Anlagen-
art:

die Abfallmenge - nach Art der behandelten Abfälle
- nach Herkunft je Gemeinde 
- nach den zugeführten Behand-

lungsschritten und dem weiteren
Verbleib (Weitergabe an Samm-
ler oder Verwerter oder andere
Behandlungsanlagen).

2. Bezirksabfallverbände bzw. Städte mit eigenem Statut:

a) Die Menge der im Verbandsbereich gesammelten
Altstoffe;

b) Art und Umfang der dafür eingerichteten Sammel-
systeme;

c) Name und Adresse der mit der Sammlung und
Behandlung der unter lit. a angeführten Abfälle
beauftragten Dritten;

d) als Betreiber oder Rechtsträger einer Abfallbehand-
lungsanlage getrennt nach Standort und Anlagen-
art:
die Abfallmenge - nach Art der behandelten Abfälle

- nach Herkunft je Gemeinde 
- nach den zugeführten Behand-

lungsschritten und dem weiteren
Verbleib (Weitergabe an Samm-
ler oder Verwerter oder andere
Behandlungsanlagen);

e) konkrete Planung von Vorhaben betreffend Maß-
nahmen zur Abfallvermeidung, Sammlung und
Behandlung von Abfällen.

(2) Für die Meldung der Daten sind die von der Lan-
desregierung bis 31. Jänner des Folgejahres bereitge-
stellten Datenerhebungsblätter zu verwenden.

(3) Die im Abs. 1 genannten Angaben und Unterlagen
sind der Landesregierung für jedes Kalenderjahr bis spä-
testens 31. März des Folgejahres zur Verfügung zu stel-
len. Die Gemeinden haben dem Bezirksabfallverband die
Daten so rechtzeitig zu übermitteln, dass dieser seiner
Verpflichtung gemäß dem ersten Satz nachkommen
kann.

§ 8

Maßnahmen zur Abfallvermeidung

(1) Das Land und die Gemeinden sind als Träger von
Privatrechten verpflichtet, die Abfallvermeidung insbe-
sondere durch
- ihre Vorbildwirkung,

- die Aufklärung der Bevölkerung und
- finanzielle Unterstützung 

zu fördern. Bei Förderungsmaßnahmen für Unternehmen
ist darauf Bedacht zu nehmen, dass bereits bei der Pro-
duktion von Gütern das Ziel der Abfallvermeidung bzw. 
-verwertbarkeit bestmöglich berücksichtigt wird.

(2) Die Bezirksabfallverbände und Städte mit eigenem
Statut haben im Rahmen der Aufgabe gemäß § 15 Abs. 2
Z. 1 Oö. AWG 1997 durch Beratung und Information dar-
auf hinzuwirken, dass Haushalte, Anstalten, Betriebe und
sonstige Arbeitsstellen danach trachten, das Abfallauf-
kommen zu verringern und dass im Übrigen jedermann
möglichst abfallarme, langlebige, reparaturfreundliche
und schadstoffarme Produkte verwendet.

§ 9
Information der Bürger und Betriebe

(1) Über die im § 8 Abs. 2 festgelegte Verpflichtung hin-
aus haben Bezirksabfallverbände und Städte mit eigenem
Statut Haushalte, Anstalten, Betriebe und sonstige
Arbeitsstellen (insbesondere Schulen) regelmäßig und
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ausreichend über die konkreten Maßnahmen zum Abfall-
wirtschaftsplan, insbesondere über die Möglichkeiten der
Abfallvermeidung, die getrennte Sammlung bestimmter
Abfälle (vor allem der Altstoffe) sowie über die Kompos-
tierung zu informieren.

(2) Für diese Informationsarbeit können von den
Bezirksabfallverbänden und Städten mit eigenem Statut
Abfallberater eingestellt werden.

(3) Die Gemeinden und Städte mit eigenem Statut
haben Haushalte, Betriebe und sonstige Einrichtungen
mindestens einmal jährlich schriftlich über die Standorte
und Öffnungszeiten der zentralen und dezentralen
Sammelstellen sowie über sonstige Einrichtungen zur
Sammlung von Abfällen, insbesondere von Altstoffen und
biogenen Abfällen sowie über Abgabemöglichkeiten für
diese Abfälle zu informieren ("Abfallwegweiser") oder auf
entsprechende Informationsmöglichkeiten hinzuweisen.

§ 10
Zentrale Abfallsammeleinrichtungen, Übernahme

unter Aufsicht

(1) Die Bezirksabfallverbände und Städte mit eigenem
Statut haben zur flächendeckenden Sammlung der Alt-
stoffe in ihrem Gebiet zentrale Sammeleinrichtungen in
ausreichender Anzahl entweder selbst oder durch Dritte
zu errichten, zu betreiben und zu erhalten.

(2) Bei Planung, Errichtung und Betrieb bzw. bei der
Weiterführung dieser Sammeleinrichtungen, insbesonde-
re bei der Erstellung der regionalen Abfallwirtschaftskon-
zepte gemäß § 42 Abs. 2 Z. 2 Oö. AWG 1997, sind fol-
gende Kriterien zu berücksichtigen: Zentrale Lage, zu-
mutbare Entfernung für die Benutzer, räumliche Nähe zu
bereits bestehenden kommunalen Sammeleinrichtungen
(z.B. Sammelstelle für Grünabfälle), weitgehend einheitli-
che Sammelpalette in ganz Oberösterreich, ausreichen-
de Öffnungszeiten, Betreuung während der Öffnungszei-
ten, Information der Benutzer, Vorkehrungen zum Schutz
der Umwelt, der Arbeitnehmer und vor Bränden.

(3) Bei der Sammelpalette sind vor allem großvolumi-
ge Altstoffe aus Haushalten und Gewerbe, sonstige Alt-
stoffe aus Gewerbe, Metallabfälle, elektrische und elek-
tronische Geräte, Grünschnitt, kleine Mengen Baurest-
massen (z.B. Bauschutt), Altholz, Altreifen und gegebe-
nenfalls sperrige Abfälle zu berücksichtigen.

§ 11
Dezentrale Sammelstellen

(1) Die Bezirksabfallverbände und Städte mit eigenem
Statut haben zur flächendeckenden Sammlung von Alt-
papier und Altkarton in ihrem Gebiet dezentrale Sammel-
stellen mit entsprechenden Sammelbehältern in ausrei-
chender Anzahl entweder selbst oder durch Dritte zu
errichten, zu betreiben und zu erhalten.

(2) Bei der Konzipierung bzw. Weiterführung des Sam-
melsystems für Altpapier und Altkarton, insbesondere bei
der Erstellung der regionalen Abfallwirtschaftskonzepte
gemäß § 42 Abs. 2 Z. 2 Oö. AWG 1997 sind folgende Kri-
terien zu berücksichtigen: Zahl und Aufstellungsorte von
Sammelcontainern, Instandhaltung, Gestaltung und Pfle-
ge der Behälterstandorte, regelmäßige Entleerung der
Behälter, zumutbare Entfernung für die Benutzer der

Behälter, Zahl und Lage zentraler Sammeleinrichtungen,
regelmäßige Information der Benutzer der Sammelein-
richtungen.

§ 12
Biogene Abfälle

(1) Es ist anzustreben, dass biogene Abfälle dort, wo
die örtlichen Verhältnisse es zulassen, insbesondere bei
Ein- und Mehrfamilienhäusern, durch Eigenkompostie-
rung verwertet werden.

(2) Ist eine Eigenkompostierung nicht ausreichend
möglich, hat die Gemeinde Übernahmestellen für bioge-
ne Abfälle oder die Sammlung (Erfassung) mittels Bio-
tonne vorzusehen. Ist eine eigene Übernahmestelle nicht
vorhanden, ist eine direkte Anlieferung zur Kompostie-
rungsanlage zu ermöglichen.

(3) Übernahmestellen oder eine Direktanlieferung zur
Kompostierungsanlage für Grünabfälle (biogene Abfälle
gemäß § 2 Abs. 4 Z. 6 lit. a Oö. AWG 1997) sind jeden-
falls vorzusehen.

§ 13
Sperrige Abfälle

Bei der Abfuhr der sperrigen Abfälle sind Altstoffe
getrennt zu erfassen und einer Verwertung zuzuführen.
Wenn eine Trennung im Zuge der Abfuhr nicht durchge-
führt wird (z.B. bei Sammlung mittels Großbehältern), ist
eine nachfolgende Aussortierung der Altstoffe durchzu-
führen. 

§ 14 

Baurestmassendeponien

(1) Jeder Bezirksabfallverband und jede Stadt mit eige-
nem Statut hat nach Maßgabe der Anlage (§ 2) wenig-
stens eine Deponie oder ein ausreichendes Deponie-
kompartiment für Baurestmassen zu errichten, zu betrei-
ben und zu erhalten. 

(2) Die Verpflichtung zur Errichtung, zum Betrieb und
zur Erhaltung einer Baurestmassendeponie oder eines
Deponiekompartiments für Baurestmassen gemäß Abs. 1
besteht nicht, wenn sich der zuständige Rechtsträger
einer entsprechenden Anlage eines anderen Bezirksab-
fallverbandes, einer anderen Stadt mit eigenem Statut,
eines Zweckverbandes (§ 17 Oö. AWG 1997) oder eines
anderen Rechtsträgers nachweislich bedient oder eine
solche Anlage gemeinsam mit einem anderen Rechtsträ-
ger betreibt.

(3) Es dürfen nur nicht verwertbare Baurestmassen
abgelagert werden. 

(4) Die im Abs. 1 erwähnten Rechtsträger haben für die
ordnungsgemäße Zwischenlagerung von Baurestmas-
sen, die einer Recyclierung zugeführt werden sollen, ent-
sprechende Einrichtungen vorzusehen. Insbesondere ist
in den regionalen Abfallwirtschaftskonzepten auf Über-
nahmestellen für Kleinanlieferer in zumutbarer Entfer-
nung Bedacht zu nehmen.

§ 15
Bedarf an Behandlungsanlagen

(1) Die Bezirksabfallverbände und Städte mit eigenem
Statut haben entsprechend ihren Verpflichtungen gemäß
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§ 15 Oö. AWG 1997 unter Bedachtnahme auf den in der
Anlage (§ 2) dargestellten Bedarf für eine ausreichende
Anlagenkapazität Sorge zu tragen. Hinsichtlich der bio-
genen Abfälle besteht die Verpflichtung im Hinblick auf 
§ 20 Oö. AWG 1997 nur subsidiär.

(2) Für die zukünftige Entsorgung der in Oberöster-
reich anfallenden Hausabfälle, sperrigen Abfälle und
haushaltsähnlichen Gewerbeabfälle, in einer Mengen-
kapazität wie in der Anlage (§ 2) dargestellt, ist ab dem
Jahr 2004 eine mechanisch-biologische oder thermische
Vorbehandlung erforderlich.

§ 16

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 2000 in Kraft.
Gleichzeitig tritt der Oö. Abfallwirtschaftsplan 1996, LGBl.
Nr. 38/1992, in der Fassung LGBl. Nr. 30/1997 außer
Kraft.

Für die Oö. Landesregierung:

Haubner

Landesrätin

Anlage
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